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Im 2014 wurde von den Universitären Psychiatrischen Kliniken UPK ein 
„Gesundheitszentrum“ eröffnet, ein Psychiatriezentrum, das Patienten ohne Voranmeldung 
(„Walk-in-Konzept“) aufsuchen können. Das „Gesundheitszentrum“ der UPK in Basel liegt 
auf der Lyss, - zentral und mit niederschwelligem Zugang: „Wir benennen das als Walk-In-
Angebot“, sagte damals Chefarzt Stefan Borgwardt, “um so zu zeigen, wie einfach man bei 
uns hereinspazieren kann.“  

Bei der Schaffung dieses Angebots wurde damals schon die Frage aufgeworfen, ob die 
Niederschwelligkeit eines solchen Walk-In-Zentrums der UPK eine Nachfrage generiert, 
welche es ohne dieses Angebot gar nicht gäbe. In Bezug auf die frühzeitige Erkennung von 
Erkrankungen mag ein solches Angebot präventiven Charakter haben – hingegen sind 
solche Angebote im Rahmen der in dieser Region in der Öffentlichkeit diskutierten (und oft 
auch kritisierten) Überversorgung angesichts der steigenden Krankenkassenprämien zu 
hinterfragen. 

An gleicher Stelle wird auch ein Ambulatorium für Transkulturelle Psychiatrie bewirtschaftet, 
welches Menschen berät und behandelt, bei denen „kultur- und/oder migrationsspezifische 
Fragen wie unterschiedliche Wertvorstellungen und fehlende gesellschaftliche Integration im 
Zusammenhang mit psychischem Leiden im Vordergrund stehen.“ (Zitat Homepage der 
UPK). In der ambulanten Abklärung, Beratung und Behandlung werden – gemäss 
Homepage – transkulturelle Mediatoren eingesetzt. Diese können „in Therapieverfahren 
unterstützen, bei weniger sprachkompetenten Patienten präziser und erfolgreicher arbeiten“. 
Und weiter: „Behandlungsbeispiele sind etwa edukative Angebote für Frauen mit geringem 
Bildungs- bzw. Alphabetisierungsgrad, Förderung der Integration und Unterstützung der 
persönlichen Autonomie insbesondere für türkische und serbokroatische Frauen sowie 
Gruppenansätze zur Verbesserung von Affektregulation von männlichen Patienten in 
Zusammenhang mit Verlusten (Job, Partner oder körperliche Integrität), Kränkung und 
Verbitterung.“ 

Der Interpellant ersucht den Regierungsrat um die Beantwortung der folgenden Fragen: 

1. Wie viele Patienten besuchten in den Jahren 2014, 2015, 2016 das 
Gesundheitszentrum? 

2. Wie viele dieser Patienten waren im Kanton Basel-Stadt wohnhaft (bitte für die 
genannten Jahre einzeln aufführen)? 

3. Wie viele der in Basel-Stadt wohnhaften Patienten sind Schweizer Staatsangehörige, 
wie viele sind ausländische Staatsangehörige (wiederum für 2014-2016; bitte bei den 
ausländischen Staatsangehörigen nach Niederlassungsbewilligungs-Status 
aufführen)? 

4. Bei wie vielen war eine Folgebehandlung notwendig (wiederum gemäss Aufteilung wie 
bei Frage 3 aufgeführt und aufgeteilt)? 

5. Wurden auch Fälle abgelehnt? 

6. In wie vielen Fällen fand eine Abrechnung via KVG statt? 

7. Wie hoch waren die über das KVG verrechneten Kosten (wiederum gemäss Aufteilung 
wie bei Frage 3 aufgeführt und aufgeteilt)? 

8. Haben sich die Kosten und Fallzahlen infolge einer stärkeren Nutzung dieses 
psychiatrischen Angebots der UPK (Niederschwelligkeit), seit der Lancierung des 
Gesundheitszentrums, erhöht? 

9. In wie vielen Fällen musste ein Dolmetscherdienst hinzugezogen werden (wiederum 
gemäss Aufteilung wie bei Frage 3 aufgeführt und aufgeteilt)? 

10. Wie hoch waren die Gesamtkosten für den aufgebotenen Dolmetscherdienst pro Jahr? 

11. Werden die Dolmetscherkosten ebenfalls über das KVG abgerechnet? 
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12. Werden im Rahmen von Bleiberecht-Abklärungen für Asylanten auch die Dienste des 
Zentrums in Anspruch genommen? 

- Falls ja, wie viele Fälle pro Jahr sind dies? 

- Falls ja, wie viele Asylsuchende erhielten in der Folge ein Bleiberecht? 

13. Basel-Stadt war der erste Kanton mit einer „Walk-in-Praxis“ in der Schweiz. Kennt der 
Regierungsrat Pläne aus anderen Kantonen resp. wurden zwischenzeitlich weitere 
solche Praxen eröffnet? 

Eduard Rutschmann 


